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1. VERFAHRENSSTAND 
Der Rat der Stadt Jever hat am 21. Februar 2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
91 „Altstadtquartier Jever“ beschlossen. Gegenstand ist planungsrechtliche Sicherung der 
städtebaulichen Neuordnung dieses Teilbereiches der Altstadt unter Einbeziehung benach-
barten Bestandsnutzungen und diese einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzu-
führen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23. Februar 2008 durch Veröffentlichung in den örtli-
chen Tageszeitungen ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 17. Juli 
2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen und Informa-
tion im Bauamt der Stadt Jever in der Zeit vom 21. Juli 2008 bis einschließlich zum 08. Au-
gust 2008. Die Auslegung der Planunterlagen wurde in der lokalen Presse veröffentlicht. 

Die öffentliche Auslegung der Planung erfolgte durch Auslegung der Planunterlagen und 
Information im Bauamt der Stadt Jever in der Zeit vom 24. November 2008 bis einschließlich 
zum 31. Dezember 2008. Die Auslegung der Planunterlagen wurde in der lokalen Presse 
veröffentlicht. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 20. November 2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Die aus der öffentlichen Auslegung resultierenden Anregungen und Stellungnahmen werden 
im Folgenden ausgewertet und gegeneinander und untereinander abgewogen. 

2. AUSWERTUNG DER BETEILIGUNG DER BÜRGER, DER TRÄ-
GER ÖFFENTLICHER BELANGE UND DER NACHBARGE-
MEINDEN 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben 15 Träger, Behörden und Bürger geantwortet, 
davon 11 mit Anregungen und Hinweisen. 

Eine Übersicht über den Stand der Beteiligung und die Behandlung der Anregungen und 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 91 „Altstadtquartier Jever“ ist der folgenden Auf-
listung zu entnehmen. 
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2.1 Übersicht der Stellungnahmen 

lfd Nr. Beteiligte 
 

Beteiligt 
Anschreiben 
vom 

Antwort 
Posteingang 

 

mit 
Anregun-
gen und 
Hinweisen 

keine 
Anregungen 
und 
Hinweise 

 BEHÖRDEN 

1.  Niedersächsische 
Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, 
Aurich 

20.11.2008 24.11.2008 X  

2.  Wehrbereichsverwaltung 
Nord, Hannover 

20.11.2008 26.11.2008 X  

3.  Oldenburgisch-
Ostfriesischer 
Wasserverband, Brake 

20.11.2008 04.12.2008 X  

4.  Oldenburgische Industrie- 
und Handelskammer, 
Oldenburg 

20.11.2008 10.12.2008  X 

5.  Deutsche Telekom 20.11.2008 16.12.2008  X 
6.  Landkreis Friesland, 

Jever 
20.11.2008 17.12.2008 X  

7.  Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie, 
Hannover 

20.11.2008 19.12.2008  X 

8.  Handwerkskammer 
Oldenburg, Oldenburg 

20.11.2008 22.12.2008 X  

9.  Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, 
Oldenburg 

20.11.2008 29.12.2008  X 

 ÖFFENTLICHKEIT 

10.  Volker Rehse, Jever  19.12.2008 X  
11.  Bündnis 90 / Die Grünen, 

Fraktion im Rat der Stadt 
Jever 

 20.12.2008 X  

12.  Stefan Uber, Jever  29.12.2008 X  
13.  Dieter Jürgens, Jever  29.12.2008 X  
14.  Klaus Andersen, Jever  02.01.2009 X  
15.  Soziale Wählergruppe 

Jever/Friesland 
 02.01.2009 X  
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2.2. Auswertung – Abwägungsvorschlag 
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1 Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr  

1 
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Der Hinweis wird bei der Umsetzung erforderlicher Baumaßnahmen 
berücksichtigt. 1 
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2 Wehrbereichsverwaltung Nord 

1 
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Die Hinweise der Stellungnahme vom 04.08.2008 wurden in der Abwägung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden bereits aufgenommen und zur 
Kenntnis genommen (Hinweis auf Nichtanerkennen von Beschwerden und 
Ersatzansprüchen aus Flugplatzemissionen, Beantragung von Baukränen). 
Sie sind Gegenstand der Planumsetzung und für die Bebauungsplanung 
nicht relevant. 
 

1 
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3 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

1 
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Die Hinweise der Stellungnahme vom 05.08.2008 wurden in der Abwägung 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden bereits aufgenommen und zur 
Kenntnis genommen (Hinweis auf Nichtüberbaubarkeit, Nicht-Bepflanzbar-
keit von Versorgungsleitungen sowie Sicherheitsabständen von Bauwer-
ken). Sie sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung und werden bei 
der konkreten Umsetzung von Baumaßnahmen berücksichtigt. 

1 
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4 Landkreis Friesland 
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siehe folgende Seite 
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4 Landkreis Friesland 
 - Fortsetzung – 

2 

1 
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Die angesprochene Thematik ist nicht Gegenstand der Bebauungs-
planung. 
 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt. Diesen wurde bereits in der Aus-
wertung der Stellungnahmen vom 13. Oktober unter Bezug auf die Stel-
lungnahme des Landkreises vom 05.08.2008 in vollem Umfang entspro-
chen: 
„Alle weiteren Angelegenheiten wie z.B. vorherige Bodenuntersuchungen, 
bauhistorische Untersuchungen u.a.m. sind Gegenstand der konkreten 
Bauvorhabenplanung und werden im weiteren Verfahren zwischen Denk-
malbehörde und Vorhabenträger geregelt. Den Empfehlungen zur Durch-
führung von Bodenuntersuchungen im Vorfeld der Umsetzung der Pla-
nung wird gefolgt. Vorgespräche dazu haben bereits stattgefunden. Diese 
Regelungen werden im Rahmen der Baudurchführung berücksichtigt, sie 
sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.“ (beschlossener Abwä-
gungsvorschlag) 
Zwischen Stadt Jever und dem Landesamt für Denkmalpflege (Referat 
Archäologie) soll eine Vereinbarung über notwendige Grabungen im 
Planungsgebiet zur Erkundung möglicher Bodendenkmale getroffen 
werden („Rettungsgrabungen“). Eine bauhistorische Analyse wird durch 
die Untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege erarbeitet. 
Die in der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie in der 
Begründung festgelegten Inhalte und Hinweise zum Denkmalschutz blei-
ben bestehen. 

1 

2 
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5 Handwerkskammer Oldenburg 
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siehe folgende Seite 
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5 Handwerkskammer Oldenburg 
 - Fortsetzung - 
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Die angesprochenen handwerklichen und handwerksähnlichen Betriebe 
(Fleischer, Bäcker, Schumacher, Frisör, Kosmetiker, Speiseeishersteller 
u.a.m.) sind planungsrechtlich dem Einzelhandel zuzuordnen und nicht als 
sonstige Gewerbebetriebe im Sinne der Baunutzungsverordnung einzustu-
fen. Entscheidend hierfür sind der Anteil handwerklicher Produktion am Ge-
samtbetrieb und das vorrangige Ziel des Verkaufs der Produkte an End-
verbraucher. Insofern sind die aufgeführten Handwerksbetriebe kernge-
bietstypisch und damit Teil der innerstädtischen Versorgungsstruktur. Die 
Sicherung dieser zentralörtlichen Versorgungsfunktion ist ein vorrangiges 
Ziel des Bebauungsplanes.  
Damit ist der Anregung Rechnung getragen. 
Die bestehenden Betriebe (Bestatter, Bäcker, Elektromeister) genießen Be-
standsschutz und sind planungsrechtlich zulässig. Ihr Bestand ist planungs-
rechtlich gesichert. 
Sonstige Gewebebetriebe bleiben aufgrund der baulichen Ausprägung, der 
Nutzung und zu erwartender Immissionsprobleme (räumliche Nachbar-
schaft Gewerbe/Wohnen) mit einer innenstadtverträglichen Nutzung nicht 
vereinbar und sind nicht zulässig (z.B. Tischlereien, Kfz-Werkstätten 
u.a.m.). 

1 
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6 Volker Rehse, Jever 

2 

1 
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Im Baugebiet MK 6 ist eine zweigeschossige Bauweise unter Einhaltung 
der Abstandsflächen realisierbar. Dabei sind die Erfordernisse der gegenü-
berliegenden Bebauung zu berücksichtigen, so dass abhängig von der 
Breite des Straßenraumes, die hier stark differiert, unterschiedliche Höhen 
der zweigeschossigen Bebauung resultieren können. Die Festsetzung einer 
Unterschreitung der Abstandsflächen im MK6 ist demnach nicht erforder-
lich, eine zweigeschossige Bauweise ist hier unter Einhaltung der Ab-
standsflächenregelungen sachgerecht zu realisieren. 
Die Einhaltung der Abstandsflächen ist im Zuge einer konkreten Hochbau-
planung nachzuweisen. Da zum Zeitpunkt der Bebauungsplanerarbeitung 
keine Angaben zur Höhenentwicklung einer geplanten Bebauung vorlagen, 
besteht hinsichtlich einer Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen und 
einer Reduzierung der Abstandsflächen kein weiterer Handlungsbedarf 
seitens der Bebauungsplanung. Es gelten die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes. Sollte im Zuge der konkreten Hochbauplanung eine 
(städtebaulich begründete und geringfügige) Unterschreitung der Ab-
standsflächen erforderlich werden, ist dies im Zuge des Baugenehmigungs-
verfahrens zu klären. Hierzu ermöglicht die Landesbauordnung Nieder-
sachsen eine ausnahmsweise Abweichung von den Abstandsflächen in be-
sonderen Fällen (zur Verwirklichung besonderer baugestalterischer oder 
städtebaulicher Absichten, zur Wahrung baugestalterischer oder städtebau-
licher Belange bei Baumaßnahmen in bebauten Bereichen entsprechend 
der vorhandenen Bebauung). Insofern sind Unterschreitungen der Ab-
standsflächen im begründeten Einzelfall bauordnungsrechtlich möglich.. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die zeichnerische Darstellung wird ge-
mäß dem Abwägungsvorschlag vom 13.10.2008 korrigiert. 

1 

2 

2 
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7 Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt Jever 

1 
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Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Sie wurde bereits in der 
Auswertung der Stellungnahmen vom 13.10.2008 inhaltlich behandelt und 
entsprechend abgewogen (s. Abwägungsvorschlag 11.2). Zusammen-
fassend wird zu den einzelnen Punkten folgendes festgestellt: 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Inwertsetzung und Sicherung der Altstadt 
als Einkaufs- und Wohnstandort. Eine vorrangige Zielsetzung, das Altstadt-
quartier für den Kfz-Verkehr zu öffnen, ist nicht zutreffend, ebenso wenig 
wie die Unterordnung unter ein Diktat der autogerechten Erschließung. Der 
Bebauungsplan hat als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 
BauGB als ein wesentliches Zulassungskriterium eine gesicherte 
Erschließung nachzuweisen. Dazu gehört sowohl eine  verkehrliche 
Anbindung für alle Verkehrsträger als auch der Nachweis der Deckung des 
erforderlichen Stellplatzbedarfes der Nutzungen. Demzufolge liegen dem 
städtebaulichen Konzept des Bebauungsplanes folgende planerische 
Grundgedanken zu Grunde: 
- Deckung des Stellplatzbedarfs der Nutzungen auf den Grundstücken 

bzw. in deren unmittelbarer Nähe gemäß den Vorgaben der Bauord-
nung; aufgrund der städtebaulichen und verkehrlichen Situation der Alt-
stadt stehen weder in den öffentlichen Straßenräumen noch an anderer 
Stelle ausreichende Flächen zur Deckung des bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Stellplatzbedarfes zu Verfügung 

- durch die räumliche Bündelung des Großteils der geplanten Stellplätze 
mit Schwerpunkt in der Lindenbaumstraße werden die resultierenden 
Verkehrsbelastungen auf den Teilabschnitt der St.-Annen-Straße 
altstadtauswärts begrenzt und in anderen Teilen des Planungsgebietes 
zusätzliche Belastungen weitgehend vermieden 

- durch Wegfall der Anbindung der Stellplatze des Plus Marktes im östli-
chen Abschnitt der St.-Annen-Straße wird hier eine Entlastung eintreten. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen der Erschließungserfordernisse sowie zur 
fachlichen Überprüfung der verkehrlichen Konzeption wurde ein Fachgut-
achten erstellt, unter der Maßgabe, die Erschließung den Anforderungen 
der geplanten Nutzungen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Be-
sonderheit der Altstadt gerecht zu werden (s. Begründung). 
Insofern sind diese Belange sachgerecht unter Wahrung der ihnen 
beizumessenden inhaltlichen Bedeutung in die Erarbeitung des Bebau-
ungsplanes eingestellt worden. Dies betrifft auch andere relevante Belange, 
die gleichwertig zu den Verkehrsbelangen abgearbeitet wurden.  
Hinsichtlich der Berücksichtigung der Aspekte Verringerung und Vermei-
dung von Verkehr sind unter Bezug auf die städtebauliche Grundkonzeption 
sowie die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens folgende Aspekte berück-
sichtigt: 
- grundsätzlich leistet eine Wiedernutzbarmachung innerstädtischer Flä-

chen einen wichtigen Beitrag zur Innenentwicklung als Teil einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung; in der Folge werden damit nicht nur 
wichtige Freiflächen geschont, sondern auch ein (mittelbarer) Beitrag 
zur Vermeidung von Verkehr und ebenfalls ein Beitrag zum Klimaschutz  

1 

2 
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 geleistet (Stadt der kurzen Wege); 
- dies wird durch die im städtebaulichen Konzept des Planungsgebietes 

geplanten Nutzungsmix von Wohnen, Einzelhandel und anderen innen-
stadtrelevanten Nutzungen konzeptionell gestärkt (s.o., Stärkung der In-
nenstadt, wohnungsnahe Grundversorgung) 

- durch Bündelung der Stellplätze werden die verkehrlichen Auswirkungen 
räumlich konzentriert und das übrige Planungsgebiet weitgehend nicht 
belastet; 

- das bedeutet in der Folge eine leichte Verringerung des Verkehrs im 
östlichen Teilabschnitt der St.-Annen-Straße; 

- die für den westlichen Teilabschnitt erwartete Verkehrsmenge wird sich 
gemäß Gutachten erhöhen und damit absolut zunehmen; mit etwa 250 
Kfz/h ist diese Belastung relativ betrachtet der einer mittelmäßig befah-
renen Wohnstraße vergleichbar (150 – 400 Kfz/h n. RAST 06) und damit 
für ein innerstädtisches Quartier verträglich. 

Im Ergebnis ist damit eine dem Planungsziel der Stadt Jever folgende alt-
stadtgerechte Erschließung des Planungsgebietes sichergestellt unter Be-
rücksichtigung der Vermeidung und Verringerung von Verkehr. 
Die Anregung für ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept wird zur Kenntnis 
genommen. Dies ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung, da hier 
weitere altstadtrelevante Rahmenbedingungen zu untersuchen sind, die 
keinen direkten inhaltlich Bezug zum Planungsgebiet haben. In diesem Zu-
sammenhang ist auch zu klären, in welchem Umfang der Fußgänger- und 
Fahrradverkehr in den Mittelpunkt zu stellen ist bzw. mit anderen verkehr-
lichen Belangen und Anforderungen abzugleichen ist.  

 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Sie sind nicht zutref-
fend bzw. in Teilen berücksichtigt. 
Vor dem Hintergrund der problematischen städtebaulichen Situation des 
Altstadtquartiers durch wegfallende Nutzungen und brachliegende Grund-
stücksflächen wurde auf Initiative eines Grundstückeigentümers in Abstim-
mung mit der Stadt Jever ein städtebauliches Konzept erarbeitet, das die 
Grundzüge einer Wiedernutzbarmachung und Reaktivierung dieses wichti-
gen innerstädtischen Quartiers zum Gegenstand hat. Das Planungsgebiet 
wurde zur Klärung der städtebaulichen Gesamtproblematik dabei wesent-
lich umfangreicher geschnitten als das Vorhaben des lokalen Investors. Das 
städtebauliche Konzept wurde mehrfach und über einen langen Zeitraum 
bei der Stadt Jever sowie einer interfraktionellen Projektgruppe vorgestellt 
und erörtert. Im Ergebnis hat die Stadt Jever Anfang 2008 den 
Aufstellungsbeschluss zur Erstellung eines Bebauungsplanes für diesen 
Teilbereich der Altstadt gefasst. Damit sichert die Stadt Jever auf der 
Grundlage der abgestimmten städtebaulichen, nutzungsbezogenen und 
verkehrlichen Konzeption die Wiedernutzbarmachung des Altstadtquartiers 
als Planungsziel ab. Darüber hinaus schafft die Stadt Jever Planungssi-
cherheit für das gesamte Planungsgebiet. Dies bezieht auch die Nutzungs-
vorstellungen des Investors ein, nicht zuletzt deshalb, da sich Teilflächen 
des Planungsgebietes in seinem Eigentum befinden und er als Investor we-
sentliche Initiative zur Wiedernutzbarmachung (von Teilen) des Quartiers 
ergreift. Dies wird von der Stadt Jever unterstützt. 

3 
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Eine Unterordnung unter die Konzeption des Investors und des 
Entwurfsverfassers ist nicht zutreffend. Der Bebauungsplan definiert 
vielmehr auf der Grundlage des abgestimmten Gesamtkonzeptes die 
städtebaulichen Zielvorstellungen zur Inwertsetzung dieses Stadtquartiers 
wie beispielsweise: 
- die Vermeidung weiteren Funktionsverlusts durch Wegfall weiterer Nut-

zungen 
- die Sicherung der Altstadt als Wohnstandort und Einkaufsstandort 
- die Behebung städtebaulicher Mißstände wie z.B Brachfläche Linden-

baumstraße 
- die Sicherung der innerstädtischen Versorgungsfunktion der Altstadt 
- die Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung bei Wegfall des 

vorhandenen SB-Marktes 
- u.a.m. 
Damit besteht an der Beplanung des Altstadtquartiers auch ein nachhalti-
ges öffentliches Interesse. Die genannten Planungsziele betreffen das ge-
samte Planungsgebiet. Damit sind auch andere Eigentümer betroffen, die 
gleichermaßen als Beteiligte und Interessenten eingebunden sind. Dies be-
trifft flächenmäßig den Großteil des Planungsgebietes. Insofern ist eine 
alleine auf die Interessen des Investors ausgerichtete Planung nicht zu-
treffend. 
 
Die Anregung zur Erarbeitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wird nicht berücksichtigt. Im Ergebnis der unter Punkt 3 dargestellten 
Entwicklung der städtebaulichen Planung hat die Stadt Jever beschlossen, 
für das Planungsgebiet einen qualifizierten Bebauungsplan gemäß § 30 
Abs. 1 BauGB aufzustellen. Die Voraussetzungen zur Durchführung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens sind nicht gegeben. 
Der Bebauungsplan wurde aufgestellt, um die städtebauliche Entwicklung 
des Altstadtquartiers planungsrechtlich zu sichern und damit eine geordnete 
und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Zeitpunkt 
und Anlass der Aufstellung sowie Wahl des Planungsverfahrens fallen in 
die hoheitliche Aufgabe der Stadt Jever. Dazu wurden im Rahmen mehrerer 
Gesprächsrunden zwischen Eigentümer, Projektarchitekt und Vertretern 
von Rat und Verwaltung der Stadt Jever im Vorfeld des Aufstel-
lungsbeschlusses mehrerer Abstimmungsgespräche über die geplanten 
Neubaumaßnahmen geführt. Im Ergebnis hat die Stadt Jever den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. Dabei ist der Geltungsbereich so gewählt, dass 
auch das städtebauliche Umfeld der Neubaumaßnahmen mit in die Planung 
einbezogen wurde, um mögliche Planungskonflikte im Zuge der Bauleitpla-
nung zu lösen (Gebot planerischer Konfliktbewältigung). Dies betrifft die 
städtebauliche Einfügung der Neubebauung, die Sicherung des Bestandes, 
die Frage der Verkehrsentwicklung und der resultierenden Veränderungen 
der Erschließung sowie die Auswirkungen auf die Immissionssituation. Aus 
diesem Grunde ist eine räumliche Beschränkung auf ein Einzelvorhaben 
einer Teilfläche des betroffenen Planungsgebietes weder sachgerecht noch 
zielführend zur Lösung der städtebaulichen Gesamtproblematik dieses Alt-
stadtquartiers. Dem Vorhaben kommt gleichwohl ein Initialeffekt zu.  

4 
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Darüber hinaus ist es ein weiteres Planungsziel, für das Planungsgebiet 
Planungssicherheit zu schaffen und damit auch andere Investitionen und 
Vorhaben abzusichern, die über das Vorhaben des Investors hinausgehen. 
Weiterhin ermöglicht das durchgeführte Bebauungsplanverfahren auf der 
Grundlage der städtebaulichen Zielsetzungen einen wesentlich breiteren 
Ausschöpfungsrahmen und mehr Flexibilität in der Umsetzung, als eine al-
lein auf Einzelvorhaben ausgerichtete vorhabenbezogene Planung. Diese 
Planungsflexibilität ist bei Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes nicht realisierbar. Mit der Erarbeitung des Be-
bauungsplanes gemäß § 30 Abs. 1 BauGB entspricht die Stadt Jever den 
planungsrechtlichen Anforderungen des Planungsgebietes in sachgerechter 
Weise. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt (siehe oben, Punkt 4). 
Die Einschätzung einer grundsätzlichen Abhängigkeit der Planung von ein-
zelnen privaten Interessenten, des Zurücktretens öffentlicher Aufgaben und 
Belange sowie die Nachzeichnung einer privaten Planung durch öffentli-
ches Baurecht ist nicht zutreffend. 
Auf der Grundlage des abgestimmten städtebaulichen Konzeptes des Ent-
wurfsverfassers und auf Initiative eines lokalen Investors, der Teilflächen 
des Planungsgebietes besitzt und insbesondere aufgrund des dringenden 
Handlungsbedarfs, weitere städtebauliche Fehlentwicklungen in diesem 
Teilbereich der Altstadt zu vermeiden, hat die Stadt Jever im Ergebnis des 
Abstimmungsprozesses zwischen Investor, Planer, Stadt und interfraktio-
neller Projektgruppe und in Ausübung ihrer planungshoheitlichen Befug-
nisse beschlossen, für das betroffene Planungsgebiet einen qualifizierten 
Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB aufzustellen. Damit ist das 
öffentliche Interesse der Stadt Jever nach Wiedernutzbarmachung, 
Stabilisierung und Aufwertung dieses Quartiers als Teil der prägenden 
Altstadt nachhaltig und sachgerecht dokumentiert. Die Lösung der städte-
baulichen Probleme ist im Sinne der geforderten planerischen Konfliktbe-
wältigung und aufgrund der spezifischen innerstädtischen Bedingungen und 
Problemlage nur in einem entsprechend groß abgesteckten räumlichen 
Bezugsrahmen und nicht auf der Ebene konkreter Einzelvorhaben lösbar.  
Insofern ist eine grundsätzliche Abhängigkeit der Stadt von der Initiative ei-
nes privaten Investors nicht gegeben. Es geht um die Realisierung der 
städtebaulichen Ziele für die Wiedernutzbarmachung des Altstadtquartiers. 
Dies erfolgt auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzeptes eines lo-
kalen Architekten. Ein „Nachzeichnen bis ins Detail“ bedeutet nicht, dass 
auch die Umsetzung im Detail erfolgt. Hier ermöglicht das Planungsrecht 
auch andere Lösungen unter Wahrung der festgesetzten Ziele. Die Stadt 
Jever schafft damit Planungssicherheit und –flexibilität, die Investitions-
anreize und -sicherheit für private Umsetzungsmaßnahmen mobilisieren. 
Das betrifft die Initiative des vorhandenen lokalen Investors ebenso wie 
weitere private Eigentümer im Plangebiet und andere Interessenten. 
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Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.  
Die Schaffung zusätzlicher öffentlicher Parkplätze ist erklärtes Planungs-
ziel der Stadt Jever. Damit werden die Erreichbarkeit und das 
Stellplatzangebot der Altstadt verbessert (Einkaufen, Tourismus). Gleich-
zeitig werden hier ein Teil des Stellplatzfehlbedarfs des benachbarten 
Sanierungsgebietes III aufgefangen sowie Ersatzstellplätze für die im 
Zuge der Umbaumaßnahmen des Kirchplatzes entfallenen öffentlichen 
Stellplätze in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft bereitgestellt. Eine 
gesicherte Erschließung ist Voraussetzung für die Bebauungsplanung. In 
diesem Zusammenhang wird nicht nur die verkehrliche Erschließung den 
geplanten Nutzungen angepaßt, sondern in Teilen auch die Erschließung 
für Fußgänger- und Radfahrer wesentlich verbessert (östlicher Teil-
abschnitt der St.-Annen-Straße). Das Kriterium der Minimierung des Kfz-
Verkehrs ist soweit möglich erfüllt: 
- die Verkehrsbelastung der östlichen St.-Annen-Straße wird nach den 
Ergebnissen des Verkehrsgutachtens zurückgehen, 
- durch Bündelung der Stellplatzerschließung an der Lindenbaumstraße 
werden die Belastungen auf diesen Teilabschnitt der westlichen St.-An-
nen-Straße beschränkt 
- insgesamt entspricht die künftige Verkehrszunahme dem Aufkommen ei-
ner mittelmäßig belasteten Wohnstraße (n. RAST 06), was für das Alt-
stadtquartier einen verträglichen Rahmen darstellt. 
Die Verbesserung der Anbindung des Altstadtquartiers an den ÖPNV ist 
eine allgemeinpolitische Zielsetzung, für die planungsrechtlich keine sach-
gerechte Umsetzung möglich ist. 
Das Erschließungssystem wird nicht umgestellt, sondern den Anforderun-
gen an eine gesicherte Erschließung angepaßt. Dies betrifft nur den Teil-
abschnitt zwischen Lindenbaumstraße und Elisabethufer. Hier wird die 
Fahrbahn unter weitgehender Beibehaltung des Straßenquerschnitts auf 
zwei Fahrtrichtungsstreifen verbreitert. Ein gegenläufiger Verkehr ist in 
diesem Teilabschnitt bereits jetzt zulässig. Der Querschnitt der Fahrbahn 
im östlichen Teilabschnitt der St.-Annen-Straße wird nicht verändert. 
Die Sicherung der Erschließung umfasst auch den Flächen-Nachweis der 
erforderlichen Stellplätze auf den Baugrundstücken. Das gilt 
gleichermaßen für eine Wohnnutzung wie für ein Hotel und den 
Einzelhandel. Da weder im öffentlichen Straßenraum noch in räumlicher 
Nachbarschaft geeignete Stellplatzflächen zur Verfügung stehen, ist der 
Stellplatznachweis im Planungsgebiet abzudecken. Dies erfolgt durch 
räumliche Bündelung in verträglicher Form am Standort des jetzigen 
Parkplatzes an der Lindenbaumstraße. 
Ebenso sind die Grundstücke im Sinne einer gesicherten Erschließung an 
das öffentliche Straßennetz anzubinden. Dazu gehört selbstverständlich 
die Erreichbarkeit eines Hoteleinganges wie auch der Stellplätze der Nut-
zer im Planungsgebiet und der Straßenanlieger. Damit wird dem 
Erschließungserfordernis des Bebauungsplanes Rechnung getragen. 
Die Belange des Verkehrs werden in dem Maße in die Abwägung einge-
stellt, wie es nach Lage der Dinge erforderlich ist. Aus diesem Grund wur-
den die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrsentwicklung durch ein 
Fachgutachten untersucht. Demnach resultieren die größten Auswirkun- 
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gen in der Erweiterung der Fahrbahn der westlichen St.-Annen-Straße auf 
zwei Fahrstreifen. Die resultierende Verkehrsbelastung ist vergleichbar ei-
ner Wohnstraße und damit als altstadtverträglich einzuschätzen. In diesem 
Sinne ist eine Fehlgewichtung der Verkehrsbelange nicht zutreffend. 
Ebenso wenig ist eine Verletzung des Abwägungsgebotes zutreffend (s. 
dazu die Abwägung der Stellungnahmen 11.5 der frühzeitigen Beteiligung 
vom 13.10.2008). Dazu im Einzelnen: 
- Eine latente Gefährdung durch zusätzlichen Verkehr ist vor dem Hinter-

grund der ermittelten Belastung von ca. 250 Kfz/h nicht abzuleiten. 
Darin werden sowohl in der gutachterlichen Ausarbeitung als auch sei-
tens der zuständigen Straßenverkehrsbehörde und der Polizeidirektion 
keine Probleme gesehen. 

- Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer wird zumindest im 
Teilbereich von Lindenbaumstraße bis zur Steinstraße durch Verbreite-
rung des Fußweges deutlich verbessert (von 0,7m auf 2,0m). Das 
schließt den nach Verkehrsgutachten vorgeschlagenen fußgänger-
freundlichen Umbau des Einmündungsbereiches Lindenbaum-
straße/St.-Annen-Straße ein. 

- Der Straßenzug der St.-Annen-Straße wird durch die geplante 
Blockrandbebauung unter Wahrung der historischen Bezüge im westli-
chen Teil wiederhergestellt und erfährt gegenüber der bestehenden Si-
tuation eine wesentliche Aufwertung. Eine Aufweitung der St.-Annen-
Straße betrifft nur den Teilbereich von Lindenbaumstraße bis zur Stein-
straße. Hier wird durch die Aufweitung zum Einen der Sicherung der 
Belichtungsverhältnisse der Bestandsbebauung Rechnung getragen 
wie auch die Verkehrssicherheit für Fußgänger durch Verbreiterung des 
Gehweges verbessert. 

- Die Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit sind durch die Fachgut-
achten untersucht worden. Demnach sind weder aus dem Verkehrs-
lärm, noch aus dem Gewerbelärm Immissionskonflikte erkennbar. 

- Die Belange der Verringerung des Verkehrs werden durch Anordnung 
und Zufahrten zu den geplanten Stellplätzen an der Lindenbaumstraße 
berücksichtigt. In der Folge führt dies im Teilabschnitt der St.-Annen-
Straße von der Lindenbaumstraße bis zur Steinstraße zu einem leich-
ten Rückgang der Verkehrsbelastung. Die Zunahme der Verkehrsbe-
lastung wird so auf den Teilabschnitt von der Lindenbaumstraße bis 
zum Elisabethufer begrenzt und damit minimiert. 

Die Belange des Verkehrs sind als Bestandteil der Planung, wie andere 
Belange auch, sachgerecht erarbeitet worden und in die Planung einge-
stellt. Ein Vorrang oder Widerspruch gegenüber anderen Belangen ist 
nicht abzuleiten.  
 
Die Anregung ist in Teilen berücksichtigt.  
Im Ergebnis der Abwägung der frühzeitigen Beteiligung wurde die 
Begründung durch ein Kapitel Klimaschutz ergänzt. Hierin sind die 
Auswirkungen der Planung auf den Klimaschutz sowie die relevanten 
Zielsetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten von Maßnahmen zum 
Klimaschutz ausführlich dargestellt (s. Begründung, Kapitel 9). 
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Die Stadt wird bei der weiteren Umsetzung der Planung die Aspekte 
möglicher Klimaschutzmaßnahmen in den weiteren Investorengesprächen 
vertiefen, um die Bereitschaft zur Umsetzung der Maßnahmen zu 
gewinnen und auf dieser (freiwilligen) Grundlage zu möglichst 
umfangreichen projektbezogenen Umsetzungsmaßnahmen zu gelangen. 
Dabei wird nach Auffassung der Stadt Jever über die Gewinnung der 
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer eine zielgerichtetere Unsetzung 
eher realisierbar, als über Vertragswerke (Städtebauliche Verträge). 
Hierzu fehlt der konkrete rechtliche Bezugsrahmen, die Durchsetzbarkeit 
in Form rechtlicher Bindungen wird als kritisch eingeschätzt. Die 
Information und Beratung der Eigentümer sowie die Erzielung der 
Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer zu Maßnahmen des 
Klimaschutzes besitzen vorrangige Bedeutung. 
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Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Die betroffenen Anlieger haben sich im Rahmen der beiden Beteiligungs-
verfahren der frühzeitigen Beteiligung und der Offenlage umfangreich zu 
der Planung geäußert. Im Oktober 2008 hat zusätzlich ein 
Informationsgespräch mit den betroffenen Anliegern zu den Planungen 
stattgefunden, so daß eine ausreichende Mitwirkung und Beteiligung der 
Betroffenen gegeben ist. 
Eine Erweiterung des Geltungsbereiches ist nicht erforderlich. Dies wurde 
bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung geprüft und nicht 
berücksichtigt (s. Abwägungsvorschlag 11.8). Daran hat sich sachlich 
nichts geändert. Hinsichtlich der zu erwartenden Folgewirkungen, die 
insbesondere aus den Erschließungserfordernissen des Planungsgebietes 
resultieren, ist die nördliche Randbebauung der St. Annen-Straße, die 
außerhalb des Geltungsbereiches liegt, in die Bearbeitung des Verkehrs- 
und des Lärmgutachtens eingebunden worden. Im Ergebnis werden die 
relevanten Richtwerte hinsichtlich der zu erwartenden Lärmbelastung 
eingehalten, so dass hieraus kein weiterer Handlungsbedarf abzuleiten ist. 
Die Vorschläge des Verkehrsgutachtens zur Gestaltung der St.-Annen-
Straße ergeben, dass die im Bebauungsplan festgesetzte Straßenfläche 
ausreichende Straßenquerschnitte zulässt. Daraus ergibt sich keine 
Notwendigkeit einer Erweiterung des Geltungsbereiches. Auch hier sind 
keine weiteren planerischen Konflikte zu lösen, die eine Einbindung dieser 
Teilflächen in den Geltungsbereich begründen könnten. 
Aufgrund der baulichen und funktionalen Verflechtungen sowie der 
verkehrlichen und weiteren Auswirkungen ist die bestehende Bemessung 
des Geltungsbereiches räumlich ausreichend und inhaltlich sachgerecht 
ausgelegt, um die planerischen Konflikte zu lösen. Die wesentlichen 
baulich-funktionalen Veränderungen sind räumlich auf die beiden 
Baublöcke klar zu beziehen und machen eine Erweiterung des 
Geltungsbereiches nicht erforderlich. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Im Zuge der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes wurde der Stellplatzbe-
darf anhand der geplanten Nutzungen detailliert erhoben. Daraus resultiert 
ein Gesamtstellplatzbedarf von etwa 170 Stellplätzen. Dieser 
Stellplatzbedarf ist nach Verkehrsgutachten realistisch bemessen und auf 
eine Höchstbelastung ausgelegt, um “auf der sicheren Seite“ zu liegen. 
Der Stellplatznachweis ist auf den Baugrundstücken innerhalb des 
Geltungsbereiches abzudecken. Eine Verringerung der Stellplatzzahl führt 
in der Folge zur Unterdeckung der Stellplatzversorgungim Planungsgebiet 
und zu Stellplatzverdrängungseffekten und Stellplatzsuchverkehren in den 
angrenzenden Bereichen der Altstadt mit erheblichen Auswirkungen auf 
die bestehende Situation. Dies ist planerisch nicht erwünscht. Um diese 
Folgewirkungen zu vermeiden und den erforderlichen Stellplatzbedarf 
abzudecken ist eine Reduzierung der Stellplatzzahl auf 90 Stellplätze nicht 
realisierbar. Planungsziel ist hierbei ebenfalls, den in der Altstadt 
bestehenden hohen Stellplatzfehlbedarf in Teilen im Planungsgebiet des 
Bebauungsplanes abzufangen (Bedafsermittlung, s. Ergebnisse 
Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiet III sowie Stellplatzredu- 
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zierung Kirchplatz nach Umbau). 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Geschossigkeit der an die St.-Annen-Straße angrenzenden Bebauung 
wird in den Baugebieten MK 4 und MK 5 auf zwei Vollgeschosse reduziert. 
Die Sicherung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse der bestehenden 
nördlichen Bebauung der St.-Annen-Straße (Verschattungsthematik) erhält 
Vorrang vor der Realisierung einer dreigeschossigen Bebauung. Zur 
Gewährleistung ausreichender Belichtungsverhältnisse wird die Bebauung 
in den zur St.-Annen-Straße gerichteten Gebäudeabschnitten reduziert. Aus 
demselben Grund entfällt die bisher ausnahmsweise festgesetzte 
Überhöhung der Eckbebauung an der St.-Annen-Straße/Ecke Steinstraße 
sowie an der St.-Annen-Straße/Ecke Lindenbaumstraße. Festgesetzt wird 
in diesem Teilabschnitt der St.-Annen-Straße eine zweigeschossige 
Bebauung mit einer zulässigen Traufhöhe von 8,5m und zulässiger 
Gesamthöhe von 12,0 m. Zur Vermeidung weitere Verschattungen wird die 
zulässige Mindesttiefe für ein Staffelgeschoss auf 3,0m festgesetzt. 
Dadurch wird weiterhin sichergestellt, dass die Verschattung der St.-Annen-
Straße und der nördlich angrenzenden Bebauung durch die Neubebauung 
minimiert werden. Eine Überprüfung der Besonnungsverhältnisse durch die 
herabgestufte Bebauung ergab, dass auch die Erdgeschosszonen der 
bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-Straße dadurch 
ausreichend besonnt sind (Bemessungstag: Besonnungsverhältnisse 
während der Tag und Nachtgleiche zum 21.09./21.03.). 
Die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen im MK 3.2 bleibt bestehen. 
Hier ist eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung zulässig, die eine 
entsprechende Höhenstaffelung zur St.-Annen-Straße ermöglicht. 
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Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Die Flächen sind für die Deckung des Stellplatzbedarfes zu sichern und 
nicht reduzierbar. Neben der Abdeckung des Stellplatzbedarfs der 
Neubebauung ist der Stellplatzfehlbedarf des benachbarten 
Sanierungsgebietes III sowie des Kirchplatzes nach erfolgtem Umbau im 
Planungsgebiet erforderlich. Die Festsetzung privater oder öffentlicher 
Grün- und Freiflächen ist nicht Ziel des Bebauungsplanes. Mit wenigen 
kleinflächigen Ausnahmen sind die vorhandenen privaten Freiflächen im 
Planungsgebiet vollständig versiegelt bzw. überbaut. Diese bauliche 
Kompaktheit ist typisches Merkmal der gesamten (durch Hof- und 
Betriebsflächen, Nebengebäude und Hauptgebäude hochverdichteten) 
Altstadt. Mit den Grünflächen am Elisabethufer, dem Kirchplatz und dem 
Schlosspark stehen in fußläufiger Entfernung attraktive und hochwertige 
Frei- und Grünflächen zur Verfügung, die von den Bewohnern genutzt 
werden können. Eine Festsetzung der Blockinnenbereiche als Grün- und 
Freiflächen ist insofern nicht sachgerecht. Hier hat die Deckung der 
Erschließungserfordernisse für den ruhenden Verkehr Vorrang. 
Der Anteil der öffentlichen Verkehrsflächen von etwa 20% umfasst zu 
überwiegendem Anteil das bestehende Straßennetz im Planungsgebiet. 
Hierzu sind die Stellplatzflächen bilanziell nicht zuzurechnen, da diese zur 
Stellplatzdeckung der privaten Grundstücksnutzungen dienen. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Im Planungsgebiet sind keine Grün- oder Freiflächen vorhanden, die eine 
wesentliche Erholungswirkung haben. Hier herrschen mit wenigen klein-
teiligen Ausnahmen versiegelte Betriebs- und Hofflächen vor. Wichtige 
Grün- und Freiflächen befinden sich in unmittelbarer räumlicher Nachbar-
schaft am Kirchplatz, am Elisabethufer sowie am Schloss. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Stellplätze und Garagen 
sind für die Deckung des Stellplatzbedarfes zu sichern und zwingend er-
forderlich. Die Festsetzung von Garagen bedeutet für die betroffenen Teil-
bereiche eine bauliche Einhausung der Stellplätze, die damit Teil der Ge-
bäudenutzungen werden. Damit werden zu befürchtende großflächige 
Stellplatzanlagen baulich-räumlich sinnvoll in die Bebauung eingebunden, 
sie werden dadurch optisch kaschiert. Die Einhausung minimiert zudem 
die Auswirkungen auf das Umfeld (Lärm, Abgase, Staub). Eine 
Reduzierung der Festsetzung zu überbaubaren Grundstücksfläche und 
eine daraus resultierende Anpassung der Baugrenzen im 
Blockinnenbereich mit dem Ziel Freiflächen im Blockinnenbereich zu 
sichern ist dadurch nicht möglich. Im Blockinnenenbereich sind im Sinne 
der Zielsetzung der Planung ebenfalls Nutzungen (Erdgeschoß und 
Obergeschosse) zulässig. Dazu ist die Festsetzung entsprechender 
Baugrenzen auch für den Blockinnenbereich erforderlich.  
Ein Ausschluss von Stellplätzen und Garagen ist nicht sachgerecht und 
führt in der Folge zu Stellplatzverdrängungseffekten und Stellplatzsuch-
verkehren in den angrenzenden Bereichen der Altstadt mit erheblichen 
Auswirkungen auf die bestehende Situation. Dies ist planerisch nicht 
erwünscht. Um diesen Folgewirkungen vorzugreifen und dem erforder-
lichen Stellplatznachweis nachzukommen sowie zur Sicherung der  

11 

12 



Stadt Jever B-Plan Nr.91 „Altstadtquartier St.-Annen-Straße/Große Wasserpfortstraße “ 

STELLUNGNAHME 

  

7 Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt Jever 
 - Fortsetzung - 

13
0 

14
0 



Auswertung der Stellungnahmen - Abwägung 19.01.2009 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

42 

Überbaubarkeit mit kerngebietstypischen Nutzungen im Sinne der 
planersichen Ziuelsetzung des Bebauungsplanes, wird die Festsetzung zu 
Stellplätzen und Garagen beibehalten. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde diese Anmer-
kung geprüft und nicht berücksichtigt (s. Abwägungsvorschlag 11.10). 
Daran hat sich sachlich nichts geändert: 
„Eine Festsetzung einer anteiligen Geschossfläche für Wohnnutzungen 
oberhalb des ersten Vollgeschosses ist aufgrund der fehlenden konkreten 
Nutzer nicht möglich. Sie ergibt sich indirekt aus der überbaubaren Grund-
stücksfläche und der Geschosszahl. Ab 1. Obergeschoss sollen unter an-
derem auch Räume für freie Berufe, ggfs eine Praxis oder ähnliche kern-
gebietstypische Nutzungen angesiedelt werden können. In welchem Um-
fang dies greift, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellbar und hängt vom 
konkreten Investitionsvorhaben ab. Insofern steht die Festsetzung einer 
festen Größe der Geschossfläche für Wohnen der Flexibilität der Flächen-
nutzung vor dem Hintergrund fehlender Vorhabenträger gegenüber und ist 
deshalb nicht zielführend.“ 
Die angeregten Geschossflächenanteile von 1/3 für das 1. OG und ½ für 
das 2. OG sind nicht sachgerecht begründbar, sondern scheinen willkür-
lich gewählt. In welchem Flächenumfang eine Wohnnutzung in den Ober-
geschossen umzusetzen ist, ist planungsrechtlich nicht hinreichend kon-
kretisierbar. Hier gilt die allgemeine Zielsetzung der Sicherung der Wohn-
nutzung als Teil der zulässigen Nutzungsarten unter Wahrung des Ge-
bietscharakters. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde diese Anmer-
kung geprüft und nicht berücksichtigt (s. Abwägungsvorschlag 11.13). 
Daran hat sich sachlich nichts geändert: 
„Die Unterschreitung der Abstandsflächen wurde in Abstimmung mit der 
Bauordnungsbehörde des Landkreises Friesland festgelegt, um den An-
forderungen der Abstandsflächenregelung gerecht zu werden. Dazu 
wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a 
vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 
festzusetzen. Nach Mustererlass der ARGEBAU zum BauGBÄndG 2007 
können die Abstandsflächen mit dieser planungsrechtlichen Neuregelung 
sowohl unterschritten als auch überschritten werden (so auch Berliner 
Kommentar BauGB, April 2008). Ebenso ermöglicht die Niedersächsische 
Bauordnung eine Unterschreitung der Abstandsflächen. Demnach können 
geringere als die vorgeschriebenen Abstandsflächen zugelassen werden, 
u.a. zur Verwirklichung besonderer städtebaulicher Absichten (§ 13 LBO). 
Zur Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzung (Wiederherstellung des 
Straßenraumes der St.-Annen-Straße, Umnutzung des SB-Marktes, An-
siedlung neuer altstadttypischer Nutzungen und Funktionen) ist eine Un-
terschreitung an dieser Stelle des Planungsgebietes ableitbar.“ 
Zur Sicherung einer giebelständigen (Teil) Bebauung an der St.-Annen-
Straße ist diese Unterschreitung auch bei Reduzierung der  
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Geschosszahlen erforderlich. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde diese Anmer-
kung geprüft und nicht berücksichtigt (s.a. Abwägungsvorschlag 13.7). 
Auch bei erfolgter Reduzierung der Geschossigkeit an der St.-Annen-
Straße bleibt die Aufweitung in diesem Teilabschnitt zur Sicherung der 
Besonnungs- und Belichtungsverhältnisse bestehen. Eine Verringerung 
des Straßenraumes auf die historische Bauflucht verschlechtert die 
Besonnungsverhältnisse. Dies ist nicht erwünscht. 
In der Beurteilung der Verbreiterung der St.-Annen-Straße ist zwischen 
Verbreiterung der Fahrbahn und Verbreiterung des Gesamtquerschnittes 
zu unterscheiden (Hausfassade zu Hausfassade). Dazu ist folgendes klar-
zustellen: 
Die „Aufweitung“ der St.-Annen-Straße (Verbreiterung des Gesamtquer-
schnitts) betrifft den Teilabschnitt von der Lindenbaumstraße, Haus Nr. 9 
bis zur Steinstraße. Im Bereich zwischen Kleiner Wasserpfortstraße und 
Lindenbaumstraße wird der Querschnitt der St.-Annen-Straße gegenüber 
dem Bestand im Bereich der Stellplätze durch Schaffung einer neuen 
Bauflucht verringert (Gebäude Haus Nr. 17) und damit eine altstadtuntypi-
sche Aufweitung rückgebaut. Ebenso wird die Bauflucht im Bereich der 
St.-Annen-Str Nr. 15 und 11 durch die Festsetzung einer Baugrenze in 
Anlehnung an die Blockrandbebauung der Altstadt wiederhergestellt. Hier 
wird der Straßenraum ebenfalls deutlich verringert (z.B. um 4,50 m bei 
Haus Nr.11). Insofern beschränkt sich die Aufweitung auf den Teilab-
schnitt ab Haus Nr. 9 und betrifft insgesamt zwei verbliebene historische 
Gebäudelagen. Aus Gründen der Abstandsflächenregelung sowie der Si-
cherung zusätzlicher Flächen für den Fußgängerverkehr ist eine Aufwei-
tung in diesem Teilabschnitt nicht verzichtbar (s.a. Ergebnisse des Ver-
kehrsgutachtens). Sie beträgt etwa 2,0 m im Erdgeschossbereich. Ab dem 
ersten Obergeschoss sind Vorbauten bis zu 1,20 m Tiefe zulässig, so 
dass die effektive Aufweitung ab 1. Obergeschoss 0,80 m beträgt und eine 
Aufweitung der St. Annen-Straße dadurch minimiert wird. Die Fahrbahn 
der St.-Annen-Straße ist in diesem Teilabschnitt mit ihrer jetzigen Breite 
von 3,50 auch künftig ausreichend bemessen. Hier sind keine Verände-
rungen erforderlich, zumal die Verkehrsbelastung leicht abnehmen wird (s. 
Verkehrsgutachten). Insofern werden die durch die neue Bauflucht 
entstehenden „Restflächen“ dem Fußgängerweg zugeschlagen und damit 
die momentan problematische Gehwegbreite von 0,7m wesentlich 
verbessert. 
Die Fahrbahn der St.-Annen-Straße im westlichen Teilabschnitt von Lin-
denbaumstraße bis Elisabethufer ist von derzeit 3,50m auf künftig 5,50 m 
auszubauen (Ergebnis Verkehrsgutachten), um die Erschließung zu si-
chern. Bereits heute wird die St.-Annen-Straße in diesem Teilabschnitt im 
Gegenrichtungsverkehr befahren, um die vorhandenen Stellplätze an der 
Ecke Lindenbaumstraße sowie das Parkhaus des SB-Marktes anzubin-
den. Dies erfolgt momentan auf der vorhandenen Fahrbahnbreite und 
erfordert im Begegnungsfall ein Ausweichen mindestens eines Kfz auf den 
Gehweg. Diese Gefahrensituation wird durch Verbreiterung der Fahrbahn  
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künftig vermieden zugunsten der Verkehrssicherheit für Fußgänger. 
Eine Nachbildung der „Baulinie“ (Bauflucht) auf der Südseite der St.-An-
nen- Straße ist nicht möglich und aufgrund der sehr inhomogenen Raum-
bildung in diesem Teil auch nicht eindeutig als stadträumliche Leitvorgabe 
ableitbar (s.o.). Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung einer neuen 
Raumkante an der südlichen St.-Annen-Straße eine zeitgemäße 
Neuordnung unter Berücksichtigung und Wahrung der historischen 
Situation. Zur Einteilung der Straßenverkehrsfläche s.u. Nr. 16. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Aus planungsrechtlicher Sicht ist die Festsetzung der öffentlichen Ver-
kehrsflächen ausreichend berücksichtigt. Die zeichnerisch festgesetzten 
Verkehrsflächen sichern die Erschließungserfordernisse des Bebauungs-
planes. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand 
der Bebauungsplanung.  
Ein Gestaltungsplan für die Verkehrsflächen ist nur für die Teilabschnitte 
der vorhandenen Straßen zielführend, die von Umbaumaßnahmen be-
troffen sind (St.-Annen-Straße, Große Wasserpfortstraße). Aufgrund der 
noch nicht genau feststehenden Umbauplanung liegen dazu zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine konkreten Planungsüberlegungen vor. Erst im Zuge 
der Umsetzung der Baumaßnahmen sind diese näher präzisierbar (Lage 
der Eingänge, Schaufenster, Stellplätze etc.). Auf dieser Grundlage ist ein 
Gestaltungsplan zu erarbeiten, um weitere Details der Straßenraumgestal-
tung zu klären. Hierzu werden insbesondere auch Verkehrssicherheitsas-
pekte und städtebauliche wie Aspekte des Ortsbildes zu berücksichtigen 
sein. 
Für die Kreuzung Lindenbaumstraße/St.-Annen-Straße liegt im Ergebnis 
des Verkehrsgutachtens ein erster Grobvorschlag für eine Umgestaltung 
vor. Dieser ist Grundlage für die weitere Bearbeitung und ebenfalls mit der 
baulichen Entwicklung der Neubauung an der St.-Annen-Straße sowie 
verkehrlichen und ortsbildbezogenen Kriterien abzustimmen. Hier sind die 
Ergebnisse des Verkehrsgutachtens hinsichtlich der Querschnittentwick-
lung der St.-Annen-Straße berücksichtigt. 
Erst bei Vorliegen konkreter Umbauplanungen sind daraus resultierende 
Kostenaufwendungen und damit die Klärung möglicher Kostenumlegun-
gen detailliert ermittel- und bezifferbar. 
Es ist vorgesehen, die Bürger bei der weiteren Straßenraumgestaltung auf 
der Grundlage konkreter Umbauplanungen zu beteiligen. 
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Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Geschossigkeit der an die St.-Annen-Straße angrenzenden Bebauung 
wird auf zwei Vollgeschosse reduziert. Die Sicherung der Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse der bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-
Straße (Verschattungsthematik) erhält Vorrang vor der Realisierung einer 
dreigeschossigen Bebauung. Zur Gewährleistung ausreichender Belich-
tungsverhältnisse wird die Bebauung in den zur St.-Annen-Straße gerich-
teten Gebäudeabschnitten reduziert. Aus demselben Grund entfällt die 
bisher ausnahmsweise festgesetzte Überhöhung der Eckbebauung an der 
St.-Annen-Straße/Ecke Steinstraße sowie an der St.-Annen-Straße/Ecke 
Lindenbaumstraße. Festgesetzt wird demnach eine zweigeschossige 
Bebauung mit einer zulässigen Traufhöhe von 8,5m und zulässiger 
Gesamthöhe von 12,0 m. Zur Vermeidung weitere Verschattungen wird die 
zulässige Mindesttiefe für ein Staffelgeschoss auf 3,0m festgesetzt. 
Dadurch wird weiterhin gesichert, dass die Verschattung der St.-Annen-
Straße und der nördlich angrenzenden Bebauung durch die Neubebauung 
minimiert werden. Eine Überprüfung der Besonnungsverhältnisse durch die 
herabgestufte Bebauung ergab, dass auch die Erdgeschosszonen der 
bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-Straße dadurch 
ausreichend besonnt sind (Bemessungstag: Besonnungsverhältnisse 
während der Tag und Nachtgleiche zum 21.09./21.03.). 
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Die Anregung ist berücksichtigt. Die Zufahrt aller vorhandenen Anlieger der 
St.-Annen-Straße bleibt auch künftig gesichert. 
Zur Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen der Planung wurde von der 
Stadt Jever ein Verkehrsgutachten beauftragt, das auf der Grundlage einer 
Verkehrszählung und der geplanten Nutzungen eine Verkehrsprognose er-
stellt hat. Dazu zählte u.a. die Ermittlung der Verkehrsmenge aus dem ge-
planten SB-Markt und dem geplanten Hotel. Nach den Ergebnissen dieses 
Gutachtens wird die Verkehrsbelastung im Teilabschnitt der St.-Annen-
Straße von der Lindenbaumstraße bis zur Steinstraße künftig leicht ab-
nehmen (derzeit 720 Kfz/24h künftig 615 Kfz/24h). Diese Entlastung ist 
unter anderem durch den Wegfall der Erschließung der Stellplätze sowie 
des Anlieferverkehrs des Plus-Marktes bedingt. Insofern wird sich die mo-
mentane Situation verbessern. 
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Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Geschossigkeit der an die St.-Annen-Straße angrenzenden Bebauung 
wird auf zwei Vollgeschosse reduziert. Die Sicherung der Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse der bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-
Straße (Verschattungsthematik) erhält Vorrang vor der Realisierung einer 
dreigeschossigen Bebauung. Zur Gewährleistung ausreichender Belich-
tungsverhältnisse wird die Bebauung in den zur St.-Annen-Straße gerich-
teten Gebäudeabschnitten reduziert. Aus demselben Grund entfällt die 
bisher ausnahmsweise festgesetzte Überhöhung der Eckbebauung an der 
St.-Annen-Straße/Ecke Steinstraße sowie an der St.-Annen-Straße/Ecke 
Lindenbaumstraße. Festgesetzt wird demnach eine zweigeschossige 
Bebauung mit einer zulässigen Traufhöhe von 8,5m und zulässiger 
Gesamthöhe von 12,0 m. Zur Vermeidung weitere Verschattungen wird die 
zulässige Mindesttiefe für ein Staffelgeschoss auf 3,0m festgesetzt. 
Dadurch wird weiterhin gesichert, dass die Verschattung der St.-Annen-
Straße und der nördlich angrenzenden Bebauung durch die Neubebauung 
minimiert werden. Eine Überprüfung der Besonnungsverhältnisse durch die 
herabgestufte Bebauung ergab, dass auch die Erdgeschosszonen der 
bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-Straße dadurch 
ausreichend besonnt sind (Bemessungstag: Besonnungsverhältnisse 
während der Tag und Nachtgleiche zum 21.09./21.03.). 
Eine befürchtete Dauerbeschattung des Wohnbereiches ist damit nicht 
gegeben. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zur Auswertung der 
Stellungnahme der Grünen Ratsfraktion Jever siehe unter Punkt 7. 
 
Die angesprochenen Punkte sind nicht Gegenstand der Bebauungspla-
nung. Sie werden inhaltlich und fachlich in der angesprochenen Projekt-
gruppe behandelt. Aus Sicht der Bebauungsplanung lassen sich zu den 
einzelnen Punkten folgendes zusammenfassen: 
- Hotelneubau: Der Bebauungsplan setzt keinen Hotelneubau fest, 

sondern sichert planungsrechtlich die Möglichkeit einer solchen Nutzung 
als wesentlichen Baustein der städtebaulichen Zielsetzung zur Attrakti-
vierung und Stabilisierung der Altstadt Jevers. Dazu zählt auch die Zu-
lässigkeit einer Hotelnutzung in den Baugebieten MK4 und MK 5. Dies 
ist unter städtebaulichen und verkehrlichen Gesichtspunkten im Pla-
nungsgebiet ein sehr günstiger Standort für diese kerngebietstypische 
Nutzung (Nähe zum Kirchplatz, gute Anbindung Elisabethufer, 
Ankernutzung für die Altstadt). Aussagen zu Investitionen werden im 
Bebauungsplan nicht getroffen. Der Bebauungsplan schafft die 
planungsrechtlichen Grundlagen zur Sicherung einer (möglichen) 
Hotelnutzung und schafft damit Investitionssicherheit im Sinne der 
Planungsziele für die Altstadtentwicklung. Findet sich kein Hotelnutzer 
gelten weiterhin die Festsetzungen des Bebauungsplanes für die 
kerngebietstypischen Nutzungen. 

- Plus-Markt: Der bestehende Plus-Markt genießt Bestandsschutz. Erst 
bei Aufgabe oder Wegfall der Nutzung oder wesentlichen baulichen 
Änderungen greifen die Festsetzungen des Bebauungsplanes, d.h. die 
Nutzung ist dann nur im Baugebiet MK 3 zulässig.  

- Finanzierungsübersicht: Eine Finanzierungsübersicht ist zum jetzigen 
Planungszeitpunkt noch nicht zu leisten, da diese erst bei Vorlage kon-
kreter Investitionsmaßnahmen projektgenau und zielführend erarbeitet 
werden kann. Dies erfolgt im weiteren Planungsverlauf bei 
Konkretisierung der Planungen. 

 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Sicherung einer Wohnnutzung ist Teil der städtebaulichen Zielsetzung 
für die Inwertsetzung und städtebauliche Stabilisierung des Altstadtquar-
tiers. Zur Sicherung der kerngebietstypischen Versorgungsfunktion ist eine 
vorrangige Wohnnutzung nicht zielführend. Vielmehr sind unterschiedliche 
Anforderungen wie die Sicherung der Versorgungsfunktion ebenfalls Teil 
der Zielsetzungen für die Altstadtentwicklung und gleichermaßen zulässig. 
Unter Berücksichtigung der zulässigen Wohnnutzung in den Obergeschos-
sen und unter Einbezug einer geplanten Hotelnutzung erhält das Wohnen 
jedoch eine wichtige Bedeutung im Planungsgebiet ohne daraus eine Prio-
rität abzuleiten. Hierbei ist der Charakter des Planungsgebietes als Kern-
gebiet zu wahren. 
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Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Der Bebauungsplan schafft den 
plaungsrechtlichen Rahmen zur Entwicklung des Altstadtquartiers und 
definiert mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen die 
städtebaulichen Zielsetzungen zur Inwertsetzung des Altstadtquartiers. 
Damit wird insbesondere auch Planungssicherheit für Investitionsvorhaben 
geschaffen. 
Ein “Planungsmoratorium” würde dagegen die beabsichtige der Zielsetzung 
für das Altstadtquartier unterlaufen und die Lösung der städtebaulichen 
Problematik zumindest zeitlich verzögern, wie auch einer entsprechend 
klaren Außenwirkung in der Suche nach weiteren Investoren (die zum 
jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht feststehen) entgegenstehen. Eine 
zeitliche und formale Bindung für alle Investoren ist nicht zielführend, da 
zudem die Umsetzung erster Investitionsmaßnahmen verhindert bzw. 
verzögert würden. Dies ist nicht Zielsetzung der Stadt Jever für die 
Wiedernutzbarmachung des Altstadtquartiers. Hier haben erste 
Umsetzungsmaßnahmen Vorrang (Vermeidung weiteren Substanzverfalls, 
Imageverlust), wovon für das gesamte Quartier wichtige Multiplikatoren- 
und Nachahmungseffekte zu erwarten sind, die in der Folge zu weiteren 
Investitionsmaßnahmen führen. 
Die Wahl des Planungsverfahrens ist sachlich und inhaltlich der 
planungshoheitlichen Entscheidung der Stadt Jever vorbehalten. Dies hat 
der Rat der Stadt durch Beschluß über die Aufstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplans gemäß § 30 Abs.1 BauGB deutlich gemacht. Dies ist nach 
Prüfung der Stadt die sachgerechte Form der Schaffung von Planungsrecht 
für das Altstadtquartier sowie für eine Lösung der städtebaulichen 
Problematik. Eine vorhabenbezogene planungsrechtliche Vorgehensweise 
ist aufgrund der Problemlage (Zuschnitt und Größe des Planungsgebietes) 
und aufgrund der fehlenden sachlichen Grundlage (konkrete 
Vorhabenträger und konkreter Projektbezug) dazu nicht zielführend. 
Änderungswünsche machen nicht zwangsläufig eine Planänderung 
erforderlich. Hier setzt der Bebauungsplan die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen, die flexible Nutzungsmöglichkeiten im Sinne der 
Sicherung der städtebaulichen Ziele für die Entwicklung des 
Altstadtquartiers zulassen. 
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Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Verkehrskonzept hat die Verkehrsbeziehungen auch außerhalb des 
Planungsgebietes in die gutachterliche Bewertung der Auswirkungen der 
Planung auf das altstädtische Verkehrsgeschehen berücksichtigt. Hierzu 
wurden ebenfalls die Verkehrsverhältnisse soweit sie andere Straßen in der 
Altstadt betreffen (Schlossstraße, Wangerstraße, Drostenstraße, Am Wall), 
ebenso wie die Situation während des Marktes am Kirchplatz, in die 
Untersuchungen eingebunden (Verkehrsstromzählung, Kennzeichenverfol-
gung, 24-Stundenzählung, s.a. Zählstellenplan der Verkehrsuntersuchung). 
 
Die Anregungen und Einwände der SWG-Sender-Gruppe wurden im Rah-
men der Auswertung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung be-
handelt. Diese Einwände wurden im Zusammenhang mit der Abwägung der 
Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung im Oktober/November 2008 in 
den politischen Gremien der Stadt Jever unter Beteiligung der SWG-Sender 
Gruppe diskutiert und letztendlich abgewogen. Die in dem Abwägungsvor-
schlag vom 13.10.2008 dargestellten inhaltlichen und sachlichen Aspekte 
gelten nach wie vor.  
Die weiteren angesprochenen Punkte werden inhaltlich und fachlich in der 
angesprochenen Projektgruppe behandelt. Aus Sicht der 
Bebauungsplanung lassen sich zu den einzelnen Punkten folgendes 
zusammenfassen: 
- finanzielle Auswirkungen: Eine Übersicht über die finanziellen Aufwen-
dungen der Planung für die Stadt Jever ist erst bei weiterer Konkretisierung 
der vorliegenden Planungen zielführend möglich. Zur Feststellung der Fol-
gekosten sind die Investitionsvorhaben hinsichtlich der baulichen, nut-
zungsbezogenen, infrastrukturbezogenen und kostenseitigen Auswirkungen 
konkret zu fassen. Dies ist im jetzigen Planungsstadium noch nicht beziffer-
bar bzw. für eine Ermittlung der Folgekosten zu pauschal und nicht fundiert 
zu leisten und wird im weiteren Planungsverlauf bei Konkretisierung der 
Planungen detailliert aufgeführt.  
- Situation der Spielhalle: Sämtliche vorhandenen Nutzungen im 
Planungsgebiet genießen Bestandsschutz. Dies gilt auch für die Spielhalle 
an der St.-Annen-Straße bis zur Nutzungsaufgabe oder bei wesentlichen 
baulichen Änderungen. 
- bauliche Veränderungen SB Markt: Bauliche Veränderungen des 
geplanten SB Marktes im Rahmen der zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes sind abgesichert und gewährleisten 
damit eine gewisse Planungsflexibilität für Investitionen im Rahmen der 
städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt. Bei Änderungen, die über diese 
Festsetzungen hinausgehen und die Grundzüge der Planung (z.B. eine 
Erweiterung der Baugrenzen) berühren, ist der Rechtsplan entsprechend zu 
ändern. Dies ist nicht erkennbar. 
- Plus Markt: Der vorhandene SB-Markt genießt Bestandsschutz solange 
diese Nutzung weiter besteht. Bei Wegfall der Nutzung oder wesentlichen 
baulichen Veränderungen greifen die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes. Damit würde dann der jetzige Standort entfallen und eine 
Neuansiedlung im Baugebiet MK 3 zulässig sein.  
 

1 

2 



Stadt Jever B-Plan Nr.91 „Altstadtquartier St.-Annen-Straße/Große Wasserpfortstraße “ 

STELLUNGNAHME 

  

11 Soziale-Wähler-Gruppe Jever und Friesland 
 - Fortsetzung - 

4 

5 

4 

3 



Auswertung der Stellungnahmen - Abwägung 19.01.2009 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

60 

Gegenstand der Bauleitplanung ist die planungsrechtliche Sicherung der 
städtebaulichen Entwicklung des Altstadtquartiers. Der Bebauungsplan trifft 
dazu detaillierte zeichnerische und textliche Festsetzungen. Innerhalb die-
ses Festsetzungskataloges sind Änderungen, Ergänzungen und Anpas-
sungen von Planungen jederzeit möglich. Eine kurzfristige Reaktion auf 
mögliche Änderungen der Planungen von Investoren und Vorhabenträgern 
ist insofern im vorliegenden Bebauungsplan planungsrechtlich abgedeckt, 
ohne in jedem Detail die Planung zu ändern. Das schafft Planungs- und 
damit Investitionssicherheit im Rahmen der vorgegebenen städtebaulichen 
Zielsetzungen. 
Erst wenn die Grundzüge der Planung berührt werden (z.B. durch Ände-
rung der zulässigen Nutzungsarten, Ausnutzungsziffern, überbaubaren 
Grundstücksflächen u.a.m.), ist der Bebauungsplan zu ändern und in einem 
weiteren Verfahrensschritt erneut auszulegen. In diesem Zusammenhang 
sind die Öffentlichkeit und die Behörden erneut zu beteiligen. 
Nach jetzigem Erkenntnisstand sind die Grundzüge der Planung durch die 
vorliegenden Änderungswünsche nicht berührt, ein Änderungsverfahren ist 
insofern nicht erforderlich. Der Bebauungsplan deckt diese Änderungen ab. 
 
Nach jetzigem Stand sind konkrete Festsetzungen für Maßnahmen des 
Klimaschutzes wie z.B. die Festlegung eines Blockheizkraftwerkes oder 
Photovoltaikanlagen planungsrechtlich nicht durchsetzbar. Zum einen fehlt 
dazu ein für die Bauleitplanung maßgebender bodenrechtlicher Bezugs-
rahmen, zum anderen fehlen flankierende gesetzliche Regelungen (etwa 
eine Ermächtigungsgrundlage für die Verwendung regenerativer Energien 
in der LBO), auf deren Grundlage die Stadt weitere Festsetzungen treffen 
kann. Insofern sind die Festsetzungsmöglichkeiten auf der Ebene des Be-
bauungsplanes zurzeit nur eingeschränkt einsetzbar. Die Umsetzungsmög-
lichkeiten betreffen im Wesentlichen die Ausrichtung der Gebäude und die 
Stellung der Baukörper, um möglichst hohe solare Energiegewinne sicher-
zustellen. Dem wird im vorliegenden Bebauungsplan Rechnung getragen. 
Weiterhin wird in der Begründung auf die Möglichkeiten klimaschützender 
Bauweisen und Energieversorgungsmöglichkeiten hingewiesen. Die ge-
setzlichen Regelungen der Energieeinsparverordnung und des seit 1. Ja-
nuar 2009 geltenden ErneuerbareEnergienWärmeGesetzes erfordern ent-
sprechende klimaschützende Maßnahmen durch Verwendung regenerati-
ver Energien und energieeffizienter Bauweisen bei der konkreten Umset-
zung von Neubaumaßnahmen. Demnach sind z.B. mindestens 15%der De-
ckung des Wärmebedarfs aus Solarthermie oder 50% aus Geothermie und 
Wärmeanlagen oder zu 50% aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit der 
Möglichkeit der Kombination und Versorgung mehrerer Gebäude zu reali-
sieren. 
Damit ist ein erster wichtiger Schritt zum Klimaschutz im Neubau getan. 
Hier werden wesentlich effektivere Umsetzungsmaßnahmen für den Klima-
schutz realisierbar, als über (planungsrechtlich unsichere) klimaschützende 
Regelungen im Bebauungsplan. Über diese Regelungen hinausgehende 
klimaschützende Maßnahmen hinsichtlich Wärmedämmung und Energie-
standards sind jederzeit möglich, entziehen sich aber dem planungsrechtli-
chen Festsetzungsrahmen. Im Zuge der Umsetzung konkreter Baumaß 
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nahmen wird die Stadt Jever auf die Mitwirkungsbereitschaft der Investoren 
für zusätzliche Maßnahmen des Klimaschutzes durch Information und Be-
ratung hinwirken. 
Die Inanspruchnahme und Wiedernutzung von so genannten Innenbe-
reichsflächen leisten im Rahmen der Innenentwicklung ebenfalls einen an-
erkennungswürdigen Beitrag zum Klimaschutz, durch Verzicht auf die Inan-
spruchnahme von Grün- und Freiflächen, durch die Nutzungsmischung, 
durch Reduzierung der Verkehrswegeaufwendungen und anderes mehr. 
 
Die Anregung zur Reduzierung der Gebäudehöhe wird berücksichtigt. 
Die Geschossigkeit der an die St.-Annen-Straße angrenzenden Bebauung 
wird auf zwei Vollgeschosse reduziert. Die Sicherung der Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse der bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-
Straße (Verschattungsthematik) erhält Vorrang vor der Realisierung einer 
dreigeschossigen Bebauung. Zur Gewährleistung ausreichender Belich-
tungsverhältnisse wird die Bebauung in den zur St.-Annen-Straße gerich-
teten Gebäudeabschnitten reduziert. Aus demselben Grund entfällt die 
bisher ausnahmsweise festgesetzte Überhöhung der Eckbebauung an der 
St.-Annen-Straße/Ecke Steinstraße sowie an der St.-Annen-Straße/Ecke 
Lindenbaumstraße. Festgesetzt wird demnach eine zweigeschossige 
Bebauung mit einer zulässigen Traufhöhe von 8,5m und zulässiger 
Gesamthöhe von 12,0 m. Zur Vermeidung weitere Verschattungen wird die 
zulässige Mindesttiefe für ein Staffelgeschoss auf 3,0m festgesetzt. 
Dadurch wird weiterhin gesichert, dass die Verschattung der St.-Annen-
Straße und der nördlich angrenzenden Bebauung durch die Neubebauung 
minimiert werden. Eine Überprüfung der Besonnungsverhältnisse durch die 
herabgestufte Bebauung ergab, dass auch die Erdgeschosszonen der 
bestehenden nördlichen Bebauung der St.-Annen-Straße dadurch 
ausreichend besonnt sind (Bemessungstag: Besonnungsverhältnisse 
während der Tag und Nachtgleiche zum 21.09./21.03.). 
Die Anregung der Reduzierung der St.-Annen-Straße wird nicht berück-
sichtigt. 
Die Aufweitung der St.-Annen-Straße bleibt zur Sicherung der Belichtungs- 
und Besonnungsverhältnisse bestehen. Eine Reduzierung des Straßen-
raumes würde zu einer Verschlechterung der Verschattungsverhältnisse 
führen. Hier wird die Anforderungen an die Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
Vorrang eingeräumt. Gleichzeitig wird die Sicherheit für Fußgänger durch 
Verbreiterung des südlichen Fußweges (von 0,7 m auf 2,0 m) wesentlich 
verbessert 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Die Einteilung der Verkehrsfläche 
ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Der Bebauungsplan sichert 
die Erschließung des Planungsgebietes durch Festsetzung entsprechen der 
Flächen für den öffentlichen Verkehr. Damit ist den planungsrechtlichen 
Anforderungen an einen qualifizierten Bebauungsplan in sachgerechter 
Weise Rechnung getragen. Die genaue Festlegung von Querschnitten, 
Gehwegen, Baumstandorten, Mobiliar etc. erfolgt im weiteren 
Planungsverfahren auf der Grundlage der im Verkehrsgutachten 
erarbeiteten Umgestaltungsvorschläge. Dies ist nicht Gegenstand der  
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Bebauungsplanung, sondern erfolgt im Zuge der Umsetzung der Planung 
durch die zuständige Fachbehörden, da hier insbesondere technische und 
verkehrssicherheitsbezogene Planungsaspekte abgeprüft werden, ebenso 
wie die aus der Neubebauung resultierenden Auswirkungen auf die 
Gestaltung des Straßenraumes wie Hauseingänge u.a.m.. Dies ist erst bei 
konkret vorliegender Neubauplanung zielführend und sachgerecht klärbar.  
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Die betreffenden Flächen für Stell-
plätze sind zur Deckung des durch die neue Nutzung hervorgerufenen 
Stellplatzbedarfs zwingend erforderlich. Diese Flächen müssen auf den 
Baugrundstücken bzw. in unmittelbarer Nähe davon errichtet werden. 
Der erforderliche Stellplatzbedarf der geplanten Nutzungen wurde im Rah-
men des Verkehrsgutachtens1 gutachterlich geprüft und bestätigt. 
Eine Reduzierung der Stellplatzversorgung ausschließlich auf die Tiefga-
rage erfordert alternative Stellplatzkonzepte zur Deckung des erforderlichen 
Stellplatzbedarfs. Dafür stehen im städtebaulichen Umfeld der Altstadt 
keine Alternativstandorte zur Verfügung (beengte Straßenräume, fehlende 
Ersatzstandorte für Stellplätze in ausreichendem Umfang). 
Durch die Anordnung des Großteils der Stellplätze in Tiefgaragen bzw. als 
ebenerdige Parkgaragen werden die Auswirkungen auf die benachbarte 
Wohnqualität minimiert. 
 
Die Anregung hinsichtlich eines Gesamtverkehrskonzeptes wird zur Kennt-
nis genommen. Sie ist für die Bebauungsplanung nicht relevant. Für die aus 
den Neuplanungen resultierenden Auswirkungen auf die Verkehrssituation 
wurde ein spezielles Verkehrsgutachten erarbeitet, das auch die verkehrli-
chen Auswirkungen der Neubaumaßnahmen auf die Verkehrssituation im 
unmittelbaren städtebaulichen Umfeld des Planungsgebietes untersucht hat 
(s. Kapitel 1 Verkehrsuntersuchung). Dadurch sind die verkehrlichen Pla-
nungsaspekte des Bebauungsplanes sachgerecht erarbeitet. Die Ergeb-
nisse hierzu sind der erste Baustein eines Gesamtverkehrskonzeptes für 
die gesamte Altstadt. Hierzu sind aber weitere Rahmenbedingungen und 
Fragestellungen aus der spezifischen Situation der Altstadt Jevers  einzu-
binden, die über die Auswirkungen der Neuplanung des Altstadtquartiers 
hinausgehen. 
Die Anregungen zur Verkehrsqualität werden nicht berücksichtigt. In der 
Betrachtung der Verkehrszunahme in der St.-Annen-Straße ergibt sich nach 
der Verkehrsprognose des Gutachtens eine Zweiteilung: während der östli-
che Abschnitt der St. Annen-Straße von Steinstraße bis Lindenbaumstraße 
trotz berücksichtigter Zunahme des Verkehrsaufkommens im Prognosezeit-
raum leicht rückläufig sein wird (615 zu 720 Kfz/24h) wird sich die Belas-
tung der westlichen St.-Annen-Straße bis zum Elisabethufer von 1660 auf 
2465 Kfz/24h erhöhen. Die daraus resultierende Verkehrsbelastung von 
etwa 250 Kfz in der Spitzenstunde stellt absolut betrachtet eine Zunahme 
des Verkehrsaufkommens gegenüber der Ist-Situation dar. Relativ be-
trachtet entspricht die künftige Verkehrsbelastung der einer gering belaste-
ten Wohnstraße bzw. eines höher belasteten Wohnweges (Richtlinien für 

                                                
1 Verkehrs- und Regionalplanung GmbH: Verkehrsuntersuchung zur städtebaulichen Entwicklung 

Altstadtquartier in Jever, Lilienthal Oktober 2008 
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die Anlage von Stadtstraßen, RAST 06) und ist damit insgesamt als gering 
einzustufen. Das Verkehrsaufkommen wird sich in diesem Teilabschnitt der 
St.-Annen-Straße künftig zwar erhöhen, eine erhebliche Verschlechterung 
der Gefahrensituation ist dadurch aber nicht abzuleiten. Das Verkehrsgut-
achten weist ebenfalls nach, dass die Leistungsfähigkeit des Knotenpunk-
tes Elisabethufer/St.-Annen-Straße unverändert gut bis noch gut je nach 
Richtungsfahrbahn verbleibt. 
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3. Ergebnisse der Abwägung 

In Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägung der Anregungen und Stellung-
nahmen aus der öffentlichen Auslegung ergeben sich folgende Änderungen der 
Planung: 
- Reduzierung der Geschosszahlen der Bebauung an der St.-Annen-Straße im 

Baugebiet MK4 auf 2 Vollgeschosse 
- Änderung der Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen bei der 

zweigeschossigen Bebauung an der St.-Annen-Straße (Traufhöhe 8,50m, 
Firsthöhe: 12,0m) 

- Festsetzung einer Mindesttiefe des Gebäuderücksprungs bei Staffelgeschossen 
der zweigeschossigen Bebauung an der St.-Annen-Straße im MK 4 (3,0m)  

- Änderung des Zuschnitts des Baugebietes MK4 (Nutzungskordel straßenbeglei-
tend zur St.-Annen-Straße mit einer Bautiefe von 6,0 m) 

- Redaktionelle Änderung der Nummerierung durch Teilung des Baugebietes MK 
4; aus MK 4 wird MK4.1: Bebauung an der St.-Annen-Straße und MK 4.2: 
Bebauung im Blockinnenbereich St.-Annen-Straße/Lindenbaumstraße/Stein-
straße, jeweils Anpassung der Grundflächenzahl 

- MK 4.2 (Bebauung Blockinnenbereich St.-Annen-
Straße/Lindenbaumstraße/Steinstraße) mit 3 Vollgeschossen als Obergrenze,  

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 20: die festgesetzten Tiefe für 
geneigte Dächer wird an den geänderte Zuschnitt des MK 4.1 neu angepaßt 
(Bautiefe 6,0 m) 

- Anpassung der Unterschreitung der Abstandsflächen in der Steinstraße im MK 
4.1 bis höchstens 0,25 H(textliche Festsetzung Nr. 13) 

- Anpassung des Zuschnittes des Baugebietes MK5 im Bereich der St.-Annen-
Straße/Steinstraße, Anpassung der Grundflächenzahl 

- Wegfall textliche Festsetzungen Nr. 8 (bauliche Überhöhung der Eckbebauung 
St.-Annen-Strasse/Lindenbaustraße und St.-Annen-Strasse/Steinstraße,) 

- Redaktionelle Änderung der Nummerierung der Baugebiete MK4 zu MK4.1 und 
MK4.2 in Planzeichnung und Begründung. 

Die Änderungen und Ergänzungen der Planinhalte machen gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB eine erneute Offenlage des Bebauungsplanes erforderlich. 
 




